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Beschluss des Finanzausschusses der Gemeinde Zierow vom 12. Januar 2017         
zur Anpassung der Kurabgabesatzung vom 16. Mai 2016

Der Finanzausschuss der Gemeinde Zierow hat in seiner Sitzung am 12. Januar 2017 be-
schlossen, die Satzung der Gemeinde Zierow über die Erhebung von Kurabgaben (Kurabga-
bensatzung) vom 16. Mai 2016 durch das Amt Klützer Winkel ändern zu lassen.
Als sonstigen Punkt wurde in der Finanzausschusssitzung angesprochen, dass die Dauer-
camper des Zeltplatzes, die einen Vertrag mit Ostseecamping Ferienpark Zierow KG haben, 
nicht eindeutig in der Kurabgabensatzung definiert sind. Es wird von einer Ungleichbehand-
lung ausgegangen, da die vertraglich geregelten Dauercamper die Jahreskurabgabe für den 
gesamten Zeitraum und für die jeweilige Wohneinheit bezahlen. Da nicht nur die vertraglich 
gebundenen Dauercamper, sondern auch deren Familienangehörige diese Wohneinheiten 
nutzen, geht der Finanzausschuss hier von einer Doppelbelastung für die Dauercamper des 
Ostseecamping Ferienpark Zierow KG aus.

Gemäß § 6 und § 7 der Kurabgabensatzung ist die Kurabgabe pro Person zu entrichten und 
bezieht sich nicht auf eine bestimmte Wohneinheit. § 10 Abs. 1 der Kurabgabesatzung be-
sagt, dass jede Person, die sich vorübergehend in eigenen Wohngelegenheiten wie z.B. 
Wohnhäusern, Appartements, Sommerhäusern, Wochenendhäusern, Wohnwagen und dgl. 
aufhält, eine Kurabgabe in Höhe der jeweiligen Jahreskurabgabe nach § 7 der Kurabgabe-
satzung zahlt. Das gleiche gilt für deren Ehegatten.
Das Amt Klützer Winkel weist darauf hin, dass eine Reduzierung des Beitrages für die Dau-
ercamper des Ostseecamping Ferienpark Zierow KG eine Benachteiligung der anderen Feri-
enhaus- und –wohnungsbesitzer in der Gemeinde Zierow und somit ein Verstoß gegen Arti-
kel 3 Grundgesetz (Gleichheitsgrundsatz) darstellt. Es drohen somit Prozessrisiken.
Anliegend erhalten Sie eine Übersicht an Auszügen aus Kurabgabensatzungen der Gemein-
de Ostseebad Insel Poel, der Stadt Ostseebad Kühlungsborn, der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen und der Stadt Ostseebad Rerik, sowie alle dazugehörigen Satzungen und den 
Artikel 3 des Grundgesetzes.

Anlagen:
- Anlage zur Mitteilungsvorlage Kurabgabe Zierow
- Kurabgabesatzungen der o.a. Ostseebäder
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Anlage 

 

Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel hat in § 5 Abs. 4 ihrer Kurabgabensatzung folgendes 

geregelt: 

Dauercamper und Eigentümer oder Besitzer einer Wohneinheit/Wohngelegenheit, die ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt und Hauptwohnsitz nicht auf der Insel Poel inne haben und das 18. 

Lebensjahr vollendet haben, zahlen nach § 4 Abs. 3 die Jahreskurabgabe für sich und den 

Lebenspartner jeweils in Höhe von 60,00 Euro.  

 

 

Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn hat in § 1 Abs. 2 ihrer Kurabgabensatzung die 

Jahreskurabgabe wie folgt geregelt: 

Der Abgabepflichtige kann an Stelle der nach Tagen berechneten Kurabgabe nach Abs. 1 

eine Jahreskurabgabe zahlen, die zum Aufenthalt während des ganzen Jahres berechtigt. 

Der Bemessung der Jahreskurabgabe liegen 28 Aufenthaltstage zugrunde. Der Aufenthalt 

braucht nicht zusammenhängend genommen zu werden. Bereits gezahlte und nach Tagen 

berechnete Kurabgabe wird auf die Jahreskurabgabe angerechnet. Zweitwohnungsinhaber 

und Inhaber von Dauerstellplätzen auf den Campingplätzen sind verpflichtet, die 

Jahreskurabgabe zu entrichten. Dies gilt auch für ortsfremde Kleingärtner mit einem 

Kleingarten im Erhebungsgebiet, deren Gartenlaube eine Wohnnutzung ermöglicht. Dies gilt 

nicht, wenn sie nachweisen, dass sie sich nicht im Erhebungsgebiet aufgehalten haben. 

Die Jahreskurabgabe beträgt: 56 €. 

 

 

Die Kurabgabesatzung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen ist analog der Gemeinde 

Zierow. Die Beträge für die Jahreskurkarte sind in § 7 Abs. 2 wie folgt festgelegt: 

Die Jahreskurabgabe beträgt: 

Pro voll zahlende Person:     88,20 Euro     

Pro ermäßigte Person:     42,00 Euro.   

 

 

Laut § 5 der Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe in der Stadt Ostseebad Rerik  

zahlt der Eigentümer oder Besitzer einer Wohneinheit oder Wohngelegenheit, die ihren 

gewöhnlichen Wohnsitz nicht im Erhebungsgebiet haben, unabhängig von ihrer 

Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in Höhe einer Jahreskurabgabe, die bis 15.04. eines jeden 

Jahres fällig wird. 
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Gemäß § 6 dieser Satzung  

steht es dem Kurgast frei, anstelle der nach Tagen berechneten Kurabgabe eine 

Jahreskurabgabe zu zahlen, die das 28-fache der vollen Kurabgabe (Abs. 1) beträgt, und 

zwar je Person über 18 Jahre 56,00 Euro. Die Jahreskurabgabe berechtigt zum Aufenthalt 

während des ganzen Jahres. Der Aufenthalt braucht nicht zusammenhängend genommen zu 

werden, bereits gezahlte Strandkurabgaben werden auf die Jahreskurabgabe nicht 

angerechnet.  

Jede Person, die sich vorübergehend in eigenen Wohngelegenheiten wie Wohnhäusern, 

Wohnwagen, Gartenlauben, Bungalows, Booten und dergleichen aufhält, zahlt eine 

Kurabgabe in Höhe der jeweils geltenden Jahreskurabgabe nach Abs. 4. Das gleiche gilt für 

den Ehegatten. Soweit diese Personen Familienangehörigen oder Dritten Unterkunft 

gewähren, sind sie Wohnungsgeber gemäß § 10. 

 

 

 

 

 

Grundgesetz 

Artikel 3  

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 

Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die 

Beseitigung bestehender Nachteile hin. 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 

Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 

Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner 

Behinderung benachteiligt werden. 
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